
1. Geltungsbereich und Begriffsbestimmung

1.1 Die Bestimmungen dieses Erlasses gelten für die an den
öffentlichen Schulen tätigen nebenamtlichen Lehrkräfte und
sonstigen teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte, die gemäß § 1
Abs. 2 Buchstabe i TV-L vom Geltungsbereich des TV-L
ausgenommen sind.

1.2 Nebenamtlich wird der Unterricht erteilt, wenn die Lehrkraft
im öffentlichen Dienst außerhalb des Schulwesens haupt-
amtlich in einem Beamtenverhältnis beschäftigt ist und nicht
im Rahmen dieses Hauptamtes tätig wird.

1.3 Sonstige teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte sind die geringfügig
Beschäftigten, bei denen die Beschäftigung innerhalb eines
Kalenderjahres auf längstens zwei Monate oder 50 Arbeits-
tage nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Vo-
raus vertraglich begrenzt ist (zum Beispiel Aushilfstätigkeit
für den gesamten Zeitraum). Dies gilt nicht, wenn die
Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt wird und ihr Entgelt
400 Euro im Monat übersteigt. Als nicht berufsmäßig wer-
den zum Beispiel grundsätzlich Beschäftigungen zwischen
Abitur und Studium angesehen. Bei geringfügigen Beschäf-
tigungsverhältnissen nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV, also bei
Dauerbeschäftigungsverhältnissen, bei denen das Arbeits-
entgelt aus dieser Beschäftigung regelmäßig 400 Euro im
Monat nicht übersteigt, findet der TV-L hingegen Anwen-
dung. 

2. Nebenamtliche Lehrkräfte

2.1 Die Beschäftigungsverhältnisse der nebenamtlichen Lehr-
kräfte sind öffentlich-rechtlicher Art. Sie unterliegen den
entsprechenden beamtenrechtlichen Vorschriften.

2.2 Für die Erteilung von nebenamtlichem Unterricht ist ein
schriftlicher Auftrag (Anlage 1) in dreifacher Ausfertigung
erforderlich. Eine Ausfertigung erhält die Lehrkraft, eine
weitere Ausfertigung die Beschäftigungsdienststelle und
eine Ausfertigung ist zu den Besoldungsunterlagen zu neh-
men.

2.3 Vor Erteilung des Auftrages gemäß Nummer 2.2 sind vorzu-
legen

– eine Erklärung des betreffenden Schulleiters über den
zusätzlichen Lehrerbedarf unter Angabe der Fächer, der
Klassen und der voraussichtlichen Auftragsdauer,

– eine Erklärung des zu Beauftragenden (Anlage 3),

– Nachweise über die Lehrbefähigung,

– Nachweis über die durchgeführte Belehrung gemäß § 35
Infektionsschutzgesetz,

– gegebenenfalls eine Genehmigung der anderen Dienst-
behörde zur Übernahme der Nebentätigkeit.

In Ausnahmefällen kann das Ministerium für Bildung, Wis-
senschaft und Kultur von der Pflicht zur Vorlage absehen.

2.4 Die Zahlung der Vergütung für nebenamtliche Lehrkräfte
erfolgt bei einer Tätigkeit bis zu drei Monaten nach Einzel-
stunden, sonst nach Jahreswochenstunden. Die Einzelstun-
denvergütung ist monatlich nachträglich am für die Beschäf-
tigten des Landes geltenden Zahltag des übernächsten Mo-
nats und die Jahreswochenstundenvergütung am für die Be-
schäftigten des Landes geltenden Zahltag eines jeden Monats
für den laufenden Monat zu zahlen. 
Die Jahreswochenstundenvergütung wird auch während der
Ferienzeiten gezahlt. Die Vergütung ist nur für die tatsäch-
lich erteilten Unterrichtsstunden zu gewähren. Durch die
Vergütung sind alle mit dem Unterricht verbundenen Tätig-
keiten (z. B. Teilnahme an Konferenzen, Prüfungen, Bespre-
chungen und Schulveranstaltungen, Vorbereitung für den
Unterricht, Korrekturen, Elternbesuche) abgegolten.

2.5 Die Vergütungssätze für nebenamtliche Lehrkräfte sind ent-
sprechend der Vorgaben in Anlage 4 zu ermitteln. 

3. Sonstige teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte

3.1 Die Dienstverhältnisse der sonstigen teilzeitbeschäftigten
Lehrkräfte richten sich, soweit nachstehend nichts anderes
bestimmt ist, nach den Vorschriften des Bürgerlichen Ge-
setzbuches. 

3.2 Mit den sonstigen teilzeitbeschäftigten Lehrkräften sind
Dienstverträge (Anlage 2) in dreifacher Ausfertigung abzu-
schließen. Bei einer dauernden Änderung der regelmäßigen
Pflichtstundenzahl ist ein neuer Dienstvertrag abzuschließen.
Eine Ausfertigung des Dienstvertrages erhält die Lehrkraft,
eine weitere Ausfertigung die Beschäftigungsdienststelle und
eine Ausfertigung ist zu den Vergütungsunterlagen zu neh-
men.

3.3 Vor Abschluss eines Dienstvertrages gemäß Nummer 3.2
sind vorzulegen

– eine Erklärung des betreffenden Schulleiters über den
zusätzlichen Lehrerbedarf unter Angabe der Fächer, der
Klassen und der voraussichtlichen Auftragsdauer,

– eine Erklärung des Einzustellenden (Anlage 3),
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– Nachweise über die Lehrbefähigung,

– Nachweis über die durchgeführte Belehrung gemäß § 35
Infektionsschutzgesetz,

– gegebenenfalls eine Genehmigung des anderen Arbeit-
gebers zur Übernahme der Nebentätigkeit,

– ein kurz gefasster Lebenslauf,

– ein polizeiliches Führungszeugnis.

3.4 Die Zahlung der Vergütung für sonstige teilzeitbeschäftigte
Lehrkräfte erfolgt einschließlich einer Urlaubsvergütung bei
einer befristeten Tätigkeit bis zu zwei Monaten nach Einzel-
stunden, sonst nach Jahreswochenstunden. Nummer 2.4
Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

3.5 Die Vergütungssätze für sonstige teilzeitbeschäftigte Lehr-
kräfte sind entsprechend der Vorgaben in Anlage 4 zu ermit-
teln. 

3.6 Im Erkrankungsfall wird die Vergütung für die Dauer von
sechs Wochen, längstens jedoch bis zum Ende des Dienst-
verhältnisses, fortgezahlt. Die Regelungen des Entgeltfort-
zahlungsgesetzes finden Anwendung. In den übrigen Fällen
einer Verhinderung an der Dienstleistung aus persönlichen
Gründen findet § 29 TV-L sinngemäß Anwendung.

4. Zuständigkeit

4.1 Die Beauftragung mit nebenamtlichem Unterricht und die
Einstellung von sonstigen teilzeitbeschäftigten Lehrkräften
sowie die Regelung des Dienstverhältnisses erfolgt im Rah-
men der verfügbaren Haushaltsmittel durch die zuständige
Schulaufsichtsbehörde.

4.2 Die Beauftragung mit nebenamtlichem Unterricht und die
Einstellung von sonstigen teilzeitbeschäftigten Lehrkräften
ist nur dann zulässig, wenn der jeweilige Unterricht nicht
durch im Landesdienst stehende Lehrkräfte abgedeckt wer-
den kann.

5. Pflichten der Lehrkräfte

Die Dienstpflichten der nebenamtlichen und sonstigen teil-
zeitbeschäftigten Lehrkräfte richten sich nach den Bestim-
mungen für die Lehrkräfte an den öffentlichen Schulen.

6. Urlaub

Der Urlaubsanspruch richtet sich nach den Vorschriften des
Bundesurlaubsgesetzes. Der Urlaub ist in der unterrichts-
freien Zeit zu nehmen.

7. Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses

7.1 Der Auftrag einer nebenamtlichen Lehrkraft endet durch
Fristablauf, Widerruf oder Ausscheiden aus dem Hauptamt.

7.2 Der Dienstvertrag einer sonstigen teilzeitbeschäftigten Lehr-
kraft endet durch Fristablauf, Kündigung oder Auflösungs-
vertrag. Für die Kündigungsfrist ist § 622 BGB maßgebend.
Unberührt bleiben die Bestimmungen über die fristlose Kün-
digung aus wichtigem Grund (§ 626 BGB).

8. Steuerpflicht

Lohnsteuerabzug und Einkommensteuer-Erklärungspflicht
richten sich nach den jeweils geltenden gesetzlichen Bestim-
mungen.

9. Sozialversicherung und Zusatzversicherung

9.1 Die Sozialversicherung richtet sich nach den jeweils gelten-
den gesetzlichen Bestimmungen.

9.2 Nebenamtliche und sonstige teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte
unterliegen nicht der Zusatzversicherungspflicht bei der Ver-
sorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL).

10. Übergangsregelung

Die Bestimmungen dieses Erlasses gelten auch für die im
Zeitpunkt seines Inkrafttretens bereits bestehenden neben-
amtlichen Beschäftigungsverhältnisse. Mit den sonstigen
teilzeitbeschäftigten Lehrkräften sind neue Dienstverträge
gemäß Nummer 3.2 anzustreben.

11. Anlagen

Die Anlagen 1 bis 4 sind Bestandteil dieses Erlasses.

12. Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieser Erlass tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Gleich-
zeitig tritt der Erlass „Beschäftigungsverhältnis und Vergü-
tung der an öffentlichen Schulen tätigen nebenamtlichen
Lehrkräfte“ vom 18. Februar 2003 (Mittl.bl. M-V S. 54)
außer Kraft. 
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Anlage 1
[Nebenamtlicher Unterricht]

_____________________________ ______________________
Einstellende Behörde   Ort, Datum

Frau/Herrn

_______________________

_______________________

Auftrag zur Erteilung von nebenamtlichem Unterricht

Sehr geehrte Frau ________________________,

sehr geehrter Herr ________________________,

mit Wirkung vom ___________________ wird Ihnen jederzeit widerruflich/bis zum

__________________ die nebenamtliche Erteilung des Unterrichts in dem Fach/den 

Fächern _____________________________________________ an der 

_____________________________________ in der _________________
Schule  Klasse

mit _________ Wochenstunden übertragen.

Für diese Nebentätigkeit sind die §§ 67 ff. Landesbeamtengesetz M-V maßgebend. Im übrigen regeln sich das Dienstverhältnis und die
Vergütung nach dem Erlass des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur „Beschäftigungsverhältnis und Vergütung der an
öffentlichen Schulen tätigen nebenamtlichen und sonstigen teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte, die vom Geltungsbereich des TV-L aus-
genommen sind“ in der jeweils geltenden Fassung.

Ihre Vergütung erfolgt nach Einzelstunden/Jahreswochenstunden* und beträgt derzeit _______ 1 je Einzelstunde/monatlich*.

Sie haben die Ihnen übertragene Aufgabe gewissenhaft wahrzunehmen und den dienstlichen Weisungen nachzukommen.

Vor Aufnahme eines anderen oder bei Erweiterung eines bestehenden Beschäftigungsverhältnisses sind Sie verpflichtet, mich unver-
züglich davon zu unterrichten.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

___________
* Nichtzutreffendes streichen
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Anlage 2
[Unterricht von sonstigen

teilzeitbeschäftigten Lehrkräften]

Dienstvertrag

Zwischen
dem Land Mecklenburg-Vorpommern

vertreten durch _______________________________________________________
personalführende Stelle

– Arbeitgeber –

und

Frau/Herrn __________________________

geboren am ____________

– Arbeitnehmer/in –

wird folgender Vertrag geschlossen:

§ 1

(1) Frau/Herr ____________________________ wird als sonstige teilzeitbeschäftigte Lehrkraft zur stundenweisen Erteilung von 

Unterricht in dem Fach/den Fächern* ________________________________________ an _________________________________
Schule

ab dem _______________ auf unbestimmte Zeit eingestellt.

für die Zeit vom _______________ bis _______________ eingestellt.

(2) _______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
[Gründe für die Befristung dieses Vertrages]

(3) Die Probezeit beträgt sechs Monate. Während der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt
werden (§ 622 Abs. 3 BGB).
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§ 2

(1) Das Dienstverhältnis regelt sich nach den Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches und dem Erlass des Ministeriums für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur „Beschäftigungsverhältnis und Vergütung der an öffentlichen Schulen tätigen nebenamtlichen und son-
stigen teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte, die vom Geltungsbereich des TV-L ausgenommen sind“ in der jeweils geltenden Fassung.

(2) Die Gewährung des Erholungsurlaubs richtet sich nach den Vorschriften des Bundesurlaubsgesetzes. Der Urlaub ist in der unter-
richtsfreien Zeit zu nehmen.

§ 3

Die Zahl der regelmäßig zu erteilenden Unterrichtsstunden wird auf _______ Stunden wöchentlich festgesetzt.

§ 4

Die Vergütung bestimmt sich nach dem Erlass des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur „Beschäftigungsverhältnis und
Vergütung der an öffentlichen Schulen tätigen nebenamtlichen und sonstigen teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte, die vom Geltungsbereich
des TV-L ausgenommen sind“ in der jeweils geltenden Fassung. Die Vergütung erfolgt nach Einzelstunden/Jahreswochenstunden* und
beträgt derzeit _______ 1 je Einzelstunde/monatlich*.

§ 5

Für eine ordentliche Kündigung sind die Kündigungsfristen des § 622 BGB maßgebend. § 626 BGB (außerordentliche Kündigung)
bleibt unberührt.

§ 6

Jede Vertragspartei erhält eine Ausfertigung dieses Vertrages.

__________________________________ _______________________________
(Ort, Datum)  (personalführende Stelle)

__________________________________ _______________________________
Unterschrift/Arbeitgeber  Unterschrift/Arbeitnehmer/in

___________
* Nichtzutreffendes streichen
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Anlage 3

_________________________ _________________________ 
(Name, Vorname)  Ort, Datum

_________________________
(Straße)

_________________________
(Wohnort)

Erklärung

Hiermit erkläre ich,

dass ich beim Land Mecklenburg-Vorpommern noch wie folgt beschäftigt bin:

_______________________________________________________________ .

dass ich in keinem Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis zum Land
Mecklenburg-Vorpommern stehe.

dass ich eine selbstständige Tätigkeit wie folgt ausübe:

_______________________________________________________________ .

dass ich eine Versorgung oder Rente aus eigener hauptberuflicher
Erwerbstätigkeit beziehe.

dass ich derzeit/ab ________________ bis voraussichtlich ________________

Student an der ______________________________________ bin/sein werde.

Dienststelle/Tätigkeit bei: ______________________________________________

beschäftigt als: _______________________________________________________

wöchentliche Arbeitszeit: _______________________________________________

Ich verpflichte mich, die Änderung der angegebenen Verhältnisse unverzüglich anzuzeigen, die Ausführungen zu § 8 SGB, Viertes
Buch (Anlage 3a) habe ich zur Kenntnis genommen. Mir ist bekannt, dass falsche Angaben zur fristlosen Kündigung führen.

_________________________________________
Unterschrift
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Anlage 3a

Sozialgesetzbuch (SGB) Viertes Buch (IV) – Gemeinsame
Vorschriften für die Sozialversicherung – (Artikel I des 

Gesetzes vom 23. Dezember 1976, BGBl. I S. 3845)

§ 8 
Geringfügige Beschäftigung und geringfügige selbstständige Tätigkeit

(1) Eine geringfügige Beschäftigung liegt vor, wenn

1. das Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung regelmäßig im Monat 400 Euro nicht übersteigt,

2. die Beschäftigung innerhalb eines Kalenderjahres auf längstens zwei Monate oder 50 Arbeitstage nach ihrer
Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus vertraglich begrenzt ist, es sei denn, dass die Beschäftigung
berufsmäßig ausgeübt wird und ihr Entgelt 400 Euro im Monat übersteigt.

(2) Bei der Anwendung des Absatzes 1 sind mehrere geringfügige Beschäftigungen nach Nummer 1 oder Num-
mer 2 sowie geringfügige Beschäftigungen nach Nummer 1 mit Ausnahme einer geringfügigen Beschäftigung
nach Nummer 1 und nicht geringfügige Beschäftigungen zusammenzurechnen. Eine geringfügige Beschäfti-
gung liegt nicht mehr vor, sobald die Voraussetzungen des Absatzes 1 entfallen. Wird bei der Zusammenrech-
nung nach Satz 1 festgestellt, dass die Voraussetzungen einer geringfügigen Beschäftigung nicht mehr vorlie-
gen, tritt die Versicherungspflicht erst mit dem Tage der Bekanntgabe der Feststellung durch die Einzugsstelle
oder einen Träger der Rentenversicherung ein.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, soweit anstelle einer Beschäftigung eine selbstständige Tätigkeit
ausgeübt wird. Dies gilt nicht für das Recht der Arbeitsförderung. 
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Anlage 4

Vergütungssätze für nebenamtliche und sonstige teilzeitbeschäftigte Lehrkräfte
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______________
1 Der Faktor 3,25 ergibt sich aus dem Quotienten aus Anzahl der Unterrichtswochen im Schuljahr (39) = 3,25

12 Monate 
2 In der für die Beamten des Landes Mecklenburg-Vorpommern maßgeblichen Fassung




